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Von der Nothilfe zur stadt­
verträglichen Drogenpolitik
 
Zur Rolle der Zusammenarbeit von Suchthilfe und Polizei 
im Spiegel drogenpolitischer Entwicklungen in der Schweiz 

Die Schweizer Drogenpolitik gilt als vorbildlich. Dies ist hauptsächlich auf die erfolg­
reiche Implementierung der so genannten Vier-Säulen-Politik zurückzuführen, die sich 
nicht nur an den Paradigmen der Abstinenz und der Verbote orientiert, sondern f ür 
die betroffenen Individuen und die Gesellschaft Maßnahmen der Schadensminderung 
vorsieht. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Politik ist wesentlich mit einer etablierten 
Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe und Polizei, zwischen den Säulen der Schadens­
minderung und der Repression, wie die strafrechtliche Umsetzung des Drogenverbots 
im drogenpolitischen Jargon der Schweiz heißt, verbunden. Erst die Überwindung der 
Gegensätze zwischen Suchthilfe und Polizei in der Praxis konnte die Akzeptanz der 
Drogenpolitik in der Schweiz derart erhöhen, dass sich das Stimmvolk in mehreren Ab­
stimmungen klar hinter die Vier-Säulen-Politik stellte. Dieser Artikel will mit Blick auf 
Schweizer und internationale Studien an konkreten Beispielen die Etablierung erfolg­
reicher Zusammenarbeit zwischen Polizei und Suchthilfe aufzeigen und stellt sich der 
Frage, wie die Zusammenarbeit verstetigt und heutigen Verhältnissen gleichermaßen 
entsprechen kann. Es zeigt sich, dass sich diese Zusammenarbeit stets an der Schnitt­
stelle zwischen Fachlichkeit, Politik u nd dem Wissen um, also wissenschaf tlicher 
Erkenntnis bewegt. 

astRid WüthRich, 
Leiterin der Arbeitsgruppe 
Suchthilfe und Polizei (AG SuPo). 

„Il faut imaginer Sisyphe heureux.“ autorisier ten Umgang mit einer gan zen 
(Camus) Reihe von psychoaktiven Substanzen und 

stellt ihn in den meisten Fällen unter Strafe. 
EinlEitung: illusion und RE- Und auch wenn die Schadensminderung 
alität dER dRogEnpolitik mittlerweile Eingang in das BetmG gefun-
Eine Drogenpolitik, die eine Gesellschaft den hat: Ar tikel 1 Absatz a des BetmG – 
oh ne Drogen als Ziel hat, und der Ver- die ersten Zeilen des Gesetzes – verlangt, 
bote von Drogen als wichtigstes Mittel dass dem Konsum von Drogen vorgebeugt 
zu r Er reichung dieses Ziels dienen, ist werden soll, „namentlich durch die Förde-
illusorisch. Dennoch liegen genau diese rung der Abstinenz“. 
Ideen in den meisten Staaten der Welt der Jenseits des illusor ischen Ziels einer 
Drogenpolitik zu Grunde. drogenfreien Gesellschaft existier t eine 

So auch i n der Schweiz: Das Betäu- Realität des gesellschaftlichen Umgangs 
bungsmittelgesetz (BetmG) verbietet Be- mit Drogen, die deutlich komplexer ist. 
sitz, Konsum und jeglichen weiteren nicht Die Prävalen z des Drogen konsu ms ist 

chRistian schnEidER, 
Leiter der Arbeitsgruppe Suchthilfe 
und Polizei (AG SuPo). 
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global seit fast einem Jahrzehnt relativ sta­
bil geblieben (UNODC 2014). In Westeu­
ropa hat sich bereits seit zwei Jahrzehnten 
wenig verändert (EMCDDA 2014).1 Im 
allerbesten Fall haben fünfzig Jahre Dro­
genverbot dazu gef üh r t, dass sich der 
Konsum nicht schneller und in höherem 
Ausmaß ausgebreitet hat.2 Im schlech­
testen Fall haben die Verbote eine ganze 
Reihe von Kollateralschäden – im drogen­
politischen Diskurs euphemistisch „nicht­
intendierte Konsequenzen“ genannt3 – ver­
ursacht. In jedem Fall aber waren Verbote 
nicht die Lösung für das, was gemeinhin 
als das Drogenproblem bezeichnet wird. 
Die weitgehende Wirkungslosigkeit von 
Verboten zur Erreichung des postulierten 
Ziels einer drogenabstinenten Gesellschaft 
stellt all jene Behörden, die mit der Um­
setzung dieses Ziels betraut sind, vor ein 
Problem: Wen n der Gesetzgeber keine 
Instrumente zur Verfügung stellt, wie mit 
jenen umgegangen werden soll, die sich – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht 
an die ausgesprochenen Verbote halten 
wollen oder können, stehen sie mit leeren 
Händen da. Denn mehr Druck in Form 
von Repressalien gegen Drogenkonsumie­
rende wird dieses Problem, wie die Erfah­
rungen vieler Länder zeigen, nicht lösen. 

Was eine einseitige, auf Verbote ausge­
richtete Drogenpolitik bewirken kann, hat 
die Schweiz in traumatisierender Weise er­
lebt. Seit 1975 ist der Konsum von Betäu­
bungsmitteln in der Schweiz unter Strafe 
gestellt. Bis weit in die 1980er Jahre hinein 
wurden diese Verbote von Polizei und Ge­
sundheitsbehörden gleichermaßen äußerst 
konsequent umgesetzt. Den wachsenden 
offenen Drogenszenen in den meisten 
Städten der Schweiz wurde mit wiederhol­
ten Vertreibungsaktionen (Csetse 2010), 
Einschränkungen von Spritzenabgaben 
(Wüthrich 2004, 19; Grob 2009, 23), ge­
zielten repressiven Maßnahmen gegen 

Konsumierende (Nordt/Stohler 2010) und 
der Stigmatisier ung des Konsums4 be­
gegnet. Justiz-, Polizei- und Gesundheits­
behörden agier ten gemeinsam, um das 
Problem mit aller Durchsetzungskraft zu 
lösen; den Konsum im öffentlichen Raum 
u nd die stetige Zunah me der Zahl der 
Konsumierenden vermochten diese Maß­
nahmen aber nicht zu verhindern. Gegen 
Ende der 1980er Jahre fanden sich auf dem 
Zürcher Platzspitz – dem weltweit berüch­
tigten Needle Park – täglich bis zu 3.000 
Personen ein, um vor neh mlich Heroin 
zu konsumieren (Csete 2010; MacCoun/ 
Reuter 2001, 278–286). Für die sonst an 
Ruhe und Ordnung gewohnten Schweizer 
war das sichtbare Elend dieser offenen 
Szenen nur schwer zu fassen.5 Überdo­
sen gehörten zur Tagesordnung.6 HIV und 
Hepatitis-C grassierten unter den intrave­
nös Konsumierenden. 

schadEnsmindERung: 
Von dER notlösung zum 
FlaggschiFF dER schWEizER 
dRogEnpolitik 
All dies war Konsequenz einer Politik, die 
eine gesellschaftliche Illusion mit einer 
verwirklichbaren Ambition verwechselte. 
Vor Ort waren es am Anfang denn auch 
nicht staatliche Akteure, die die real exis­
tierenden Probleme zu lösen versuchten, 
sondern zivilgesellschaftliche. Sie wider­
setzten sich, zum Teil unter Strafandro­
hung, den Verboten, die eine effektive 
Nothilfe verunmöglichten. Der erste Kon­
sum raum in Ber n zu m Beispiel w urde 
nicht von der Stadt betrieben und erhielt 
auch erst nach meh reren Ja h ren ei ne 
städtische Bewilligung. Spritzenabgaben 
wurden von Ärzten organisiert und durch­
geführt, entgegen teilweise expliziter An­
ordnung durch die Gesundheitsbehörden. 

Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrer 
krisenhaften Einführung ist die Schadens­
minderung in der Schweiz gesetzlich ver­
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ankert. Wie die Förderung der Abstinenz 
ist sie als drogenpolitisches Ziel im BetmG 
erwähnt. Sie ist unumstrittener Teil der so 
genannten Vier-Säulen-Politik, dem dro­
genpolitischen Konzept der Schweiz. Und 
in der aktuellen wie auch in den vorgegan­
genen drogenpolitischen Strategien des 
Bundes – den so genannten Maßnahmen­
paketen Drogen – spielt die Schadensmin­
derung eine prominente und gleichwertige 
Rolle wie Prävention, Therapie und Re­
pression7: Zwei der d rei Ziele des lau­
fenden Maßnahmenpakets Drogen III sind 
als Ziele der Schadensminderung formu­
liert (Verminderung der negativen Folgen 
für die Gesellschaft, Verminderung der 
negativen Folgen für die Konsumentinnen 
und Konsumenten). 

Dass die Schadensminderung ein erklär­
ter Bestandteil der Schweizer Drogenpo­
litik geworden ist, hat nicht zuletzt mit 
ihren sicht- und messbaren Erfolgen zu 
tun. Die offenen Szenen sind seit Ende 
der 1990er Jahre in der gesamten Schweiz 
verschwunden. Ebenso ging die so ge­
nannte Beschaffungskriminalität deutlich 
zurück (Killias/Aebi 2000). Die Zahl der 
Drogentodesf älle hat sich von über 400 
auf etwa 100 pro Jahr verringert. Die Ver­
breitung von HIV und Hepatitis-C unter 
Drogenkonsumierenden ist gesunken, und 
der intravenöse Konsum scheint teilweise 
durch weniger risikoreiche Konsumfor­
men ersetzt worden zu sein8. Die Scha­
densminderung hatte den Drogenkonsum 
gleichzeitig weniger risikoreich und stadt­
verträglicher werden lassen.9 

Aber obwohl sich die positive Wirkung 
der Schadensminderung sehr schnell ge­
zeigt hatte, konnte sie sich auf der politi­
schen Ebene erst nach und nach etablie­
ren. Ins BetmG aufgenommen wurde sie 
erst 2011. Das hat zum Teil mit politischen 
Entwicklungen zu tun, die nicht direkt mit 
der Schadensminder ung in Verbindung 
stehen.10 Dennoch zeigt der lange Zeit­

raum, dass sich funktionierende Ansätze 
in der Drogenpolitik nicht automatisch auf 
Grund ihrer Effektivität durchsetzen. 

Es lohnt sich deshalb einen genaueren 
Blick d arauf z u wer fen, wie sich d ie 
Schadensminderung im Verlauf von zwei 
Jahrzehnten von einer – aus der Sicht der 
damaligen Behörden – Praxis des zivilen 
Ungehorsams z u einem etablier ten In­
str ument der Schweizer Drogenpolitik 
entwickelt hat. 

Hinter dieser Ent wicklu ng steht ei n 
komplexes Wechselspiel von verschie­
denen Akteuren, die auf unterschiedlichen 
politischen Ebenen agieren und unter dem 
gemeinsam ak zeptier ten Ziel, die von 
Drogen ver ursachten gesellschaftlichen 
Schäden so gering wie möglich zu halten, 
kontinuierlich Probleme identif izieren, 
Lösungen erarbeiten, Handlungsweisen 
anpassen, Wissen über gute Praxis in der 
Umsetzung teilen und diese Handlungen 
in einen breiteren politischen Kontext ein­
betten. Dieser Prozess verlief keineswegs 
einvernehmlich. Im Gegenteil: Der Blick 
auf Probleme, die Erwartungen an andere 
Akteure, die zu erreichenden Ziele sowie 
die Handlungsspielräume der einzelnen 
Akteure waren sehr unterschiedlich und 
teilweise durch Faktoren bedingt, die au­
ßerhalb der Drogenpolitik im engeren 
Sinne liegen.11 Im Zentrum dieser Pro­
zesse standen – und stehen bis heute – in 
der Regel diejenigen Akteure, die für sich 
einen exklusiven Anspruch auf die Defi­
nition erhoben haben, was Probleme im 
Drogenbereich sind und wie Lösungen 
aussehen sollen: die Suchthilfe und die 
Polizei. 

Dafür, wie diese beiden Akteure ihre 
Zusammenarbeit strukturierten und dies 
bis heute tun, gibt es in der Schweiz un­
zählige Beispiele. Die hier diskutierten 
Beispiele stehen exemplar isch f ür drei 
konkrete Herausforderungen, mit denen 
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die Schadensminderung in der Praxis kon­
frontier t ist: die Koordination zwischen 
Polizei und Suchthilfe zur Ermöglichung 
schadensmindernder Praxis, die Koope­
ration zur Verbesserung bestehender Lö­
sungen und die Weiterentwicklung von 
Denk- und Handlungsansätzen zur Anpas­
sung an neu auftauchende Probleme. 

kooRdination: gütERabWä-
gung bEim bEtRiEb Von kon-
takt- und anlauFstEllEn 
Bis weit in die 1980er Jahre, oder darüber 
hinaus, galten bereits der Besitz und der 
Gebrauch von Spritzen als Delikt (Grob 
2009, 36). Im Umfeld der ambulanten 
Drogenhilfe, wie sie die offenen Dro­
genszenen kannten, führte dies zur para­
doxen Situation, dass Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter den Drogenkonsumie­
renden in den offenen Drogenszenen sau­
bere Spritzen abgaben, während die Po­
lizei den Konsumierenden nicht nur die 
Drogen, sondern auch Spritzen und andere 
Materialien, die zum Gebrauch der Sub­
stanzen hätten dienen können, kurzerhand 
wieder abnahm. Suchthilfe und Polizei 
lieferten sich vor diesem Hintergrund oft­
mals einen Zer mü rbungsk r ieg, der die 
Frage nach der richtigen Drogenpolitik mit 
Vehemenz aufwarf. 

Als 1986 in Bern das weltweit erste be­
hördlich tolerierte so genannte „Fixerstüb­
li“ (Konsumraum) öffnete, ging es aus 
Sicht der Suchthilfe entsprechend wenig 
über raschend insbesondere dar um, den 
Konsumierenden Schutz vor der Polizei 
zu bieten. Noch fast zehn Jahre nach der 
Eröff nung der ersten A nlaufstelle und 
r und sechs Jahre nach deren offizieller 
Bewilligung durch den Kanton Bern war 
explizit der Umgang der Polizei mit Dro­
genkonsumierenden Gegenstand von Kla­
gen Letzterer. Dabei ging es nicht um die 
Arbeit der Polizei an sich, sondern um 
einen angemessenen Umgang mit den 

Konsumierenden, die die „offenbar etwas 
rauhere(n) Gangart der Polizei gegenüber 
vielen Konsumenten“ monierten (Braun 
et al. 1995, 94). Der Hinweis von Braun et 
al. zeigt, dass nicht nur die Kriminalisie­
rung, sondern auch die Haltung gegenüber 
den Drogenkonsumierenden ein Hindernis 
für die Anf änge polizeilicher und scha­
densmindernder Zusammenarbeit waren. 
Es bedurfte eines Umdenkens auf Seiten 
der Polizei und in der ganzen Gesellschaft, 
dass dieses Tun nicht mehr als Unterstüt­
zung für illegales Treiben und Förderung 
der Drogensucht angesehen wurde, son­
der n dass sich ein Konsens herausbil­
dete, dass eine Kontakt- und Anlaufstelle 
(K&A), so der Schweizerische Terminus 
technicus für Konsumräume, nicht mehr 
gemeinhin als Förderung der Drogensucht 
galt. Bertino Somaini stellte in einem Ar­
tikel zu den Anf ängen der HIV-Politik 
des Bundes fest, dass diese dazu geführt 
habe, „dass auch Drogenabhängige und 
Prostituierte Bürger der Schweiz seien“, 
und dass dem, weil diese Menschen Sub­
jekte bundesstaatlicher Politik seien, nicht 
mehr viel entgegengesetzt werden konnte 
(Somaini 2002, 123). 

Bereits zu Zeiten des Platzspitzes bestan­
den erste Absprachen zwischen Sozialar­
beitenden und der Polizei. So beschreibt 
Peter Grob die täglichen Fußpatrouillen 
„auf einer mit der Polizei abgesprochenen 
Route“. Die Patrouillen „tauschten Sprit­
zen und Nadeln, verteilten Venensalben, 
Alkoholtupfer und Kondome und leisteten 
erste Hilfe“ (Grob 2009, 55). Heute wie 
vor 20 und 25 Jahren geht es darum, den 
Konsumierenden seitens der Suchthilfe 
möglichst hygienische Konsu mbedin­
gungen zur Ver meidung übertragbarer 
Krankheiten, einen Schutzraum und ein 
möglichst umfassendes Tagesstrukturan­
gebot anzubieten, wäh rend die Polizei 
den Auftrag hat, offene Drogenszenen zu 
verhindern, den illegalen Drogenkonsum 
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und -handel zu bekämpfen und das Sicher­
heitsempfinden der Stadtbevölkerung zu 
erhöhen bzw. zu halten. Dabei treffen sich 
die Berufsgruppen in Bezug auf die glei­
che Zielgruppe sowie auf den Auftrag, die 
Öffentlichkeit zu entlasten, während der 
Auftrag zur Strafverfolgung dem Auftrag, 
Konsumierenden einen Schutzraum zu 
bieten, widerspricht (vgl. Bürge/Aegerter 
2013). 

Die größte Gefahr für das Scheitern der 
Zusammenarbeit am Beispiel der K&A’s 
liegt in der einseitigen Auslegung der je­
weiligen Aufträge bzw. der Konzentration 
auf nur die eigenen Aufträge. Richtet man 
einen Konsum rau m oder auch einfach 
eine Tagesstruktur für drogenkonsumie­
rende Menschen ein, macht dies nur Sinn, 
wenn der Weg von und zu dieser Institu­
tion einiger maßen u nversehr t und von 
den Sicherheitsbehörden un kontrollier t 
machbar ist. Insofern beteiligt sich die 
Polizei bei einer aktiven und gelungenen 
Zusammenarbeit am Auftrag der Sucht­
hilfe, Schutzräume für Konsumierende zu 
schaffen. Denn wenn Konsumierenden auf 
dem Weg zur K&A Substanzen und Sprit­
zen abgenommen werden, verunmöglicht 
dies die Verwirklichung eines geschützten 
und überwachten Konsumraums. Gleich­
zeitig haben die meisten Betreiber von 
K&A’s mit der Polizei Vereinbarungen, 
unter welchen Bedingungen Letztere ei­
ne Tagesstruktur betreten darf, um einen 
einiger maßen gesicherten Betrieb glei­
chermaßen wie die Aufgabe der Polizei, 
Straftaten zu verhindern bzw. zu ahnden, 
zu ermöglichen. 

In Bern ist die Zusammenarbeit wie an­
dernorts auch in einer gegenseitigen Ver­
einbarung geregelt, was den Betreibern der 
Kontakt- und Anlaufstelle und der zustän­
digen Polizeieinheit gemeinsames Auftre­
ten gegenüber den Konsumierenden und 
einer breiten Öffentlichkeit, gemeinsam 
durchgeführte Nachbarschaftsversamm­

lungen sowie gemeinsames Handeln bei 
Gewalt und andersartigen Gefährdungen 
erlaubt (vgl. Bürge/Aegerter 2013). Greift 
man auf die weiter oben genannten Kri­
terien f ür erfolgreiche Par tnerschaften 
zurück, stehen hier sicher die Definition 
und Anerkennung klarer Verantwortlich­
keiten, transparente Prozesse und gleiche 
Beteiligungschancen für alle involvierten 
Akteure im Zentrum. 

koopERation: Von dER 
koExistEnz zuR zusammEn-
aRbEit 
Neben diesem quasi archetypischen Bei­
spiel z u r Zusa m mena rbeit z w ischen 
Suchthilfe u nd Polizei gibt es weitere 
Kooperationsformen. Die Stadt St. Gallen 
blickt, trotz ihrer mittleren Größe, auf eine 
beweg te Drogenvergangen heit z u r ück. 
Bereits um 1990 eröffnete die Stadt ihren 
ersten Fixerraum, früher bspw. als Zürich, 
und unterzog diesen laufenden Evalua­
tionen, insbesondere in Bezug auf die 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten. 
1991 verloren die Stadtbehörden allerdings 
eine Volksabstimmung, so dass der Fixer­
raum wieder geschlossen werden musste 
(Lander 1991). 

Es gelang der Stadt St. Gallen über die 
1990er und 2000er Jahre, die Neubildung 
einer offenen Konfrontation zu verhindern 
und für die Bewohnerinnen und Bewohner 
ebenso wie f ür Drogenkonsumierende, 
Suchthilfe und Polizei tragbare Formen 
der Koexistenz im öffentlichen Raum zu 
finden. Heute stützt sich diese Koexistenz 
wesentlich auf eine Grundhaltung zur Nut­
zung des öffentlichen Raums in der Stadt 
St. Gallen, die gezeichnet ist vom Leiter 
der Stiftung Suchthilfe, dem Leiter des 
Jugendsekretariats sowie dem Komman­
danten der Stadtpolizei.12 Das Papier hält 
fest, dass der öffentliche Raum der gesam­
ten Bevölkerung ohne Einschränkung of­
fen stehen solle und dass gleichzeitig Orte 
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geschaffen würden, die von Randgruppen 
in weitgehender Unabhängigkeit genutzt 
werden könnten. Dabei werden insbeson­
dere das rechtmäßige Verhalten, Rück­
sichtnahme auf andere Nutzerinnen und 
Nutzer eines bestimmten Raums sowie 
der Verzicht auf Exklusivitätsansprüche 
als wesentliche Anforderungen an alle ge­
nannt. Das Papier legt abschließend fest, 
dass die Durchsetzung dieser Grundhal­
tung nur möglich sei durch „regelmässige 
und institutionalisierte Kommunikation 
zwischen allen Stellen (voraus), die für 
Lebensqualität und [sic!] im öffentlichen 
Raum verantwortlich sind“. Dies bedinge 
„stetigen Austausch, sowohl auf strate­
gischer wie auf operativer Ebene“, was 
durch die gemeinsam gezeichnete Grund­
haltung gesichert werden solle. 

Man mag bemängeln, dass die Grund-
h alt u ng z w is chen de n d rei A k teu r en 
Suchthilfe, Jugendsekretariat und Stadt­
polizei im Vagen bleibe. Gerade das kann 
jedoch die Grundlage dafür bieten, dass 
die kon k reten Inhalte der Zusam men­
arbeit st rategisch und operativ laufend 
neu verhandelbar sind und sich so neuen 
Anforderungen und Bedürfnissen anpas­
sen können. Für die Suche nach Zusam­
mena rbeitsfor men zwischen A kteu ren 
in Bez ug auf den öffentlichen R au m, 
die wesentlicher Teil der Politikumset-
zu ng im Drogenbereich ist, wäre es fa­
tal, wenn sich die Zusam menarbeit auf 
die Suche nach konkreten Lösungen für 
komplexe Probleme beschränken würde. 
Denn Lösungen, die Bestand haben, be­
r uhen nicht einzig auf einer bestimmten 
Vorgehensweise, sonder n basieren auf 
Konsens, der ein gemeinsames Set an 
Wer ten und ein gemeinsames Verständ­
nis des übergeordneten Auf t rags bein­
haltet, in diesem Fall die Sicherheit des 
öffentlichen Rau ms ebenso wie dessen 
u nu msch rän kte Zugänglich keit f ür die 
Bevölker ung. 

WEitEREntWicklung: kann 
zusammEnaRbEit nEuE 
dRogEnpolitischE WEgE 
ERöFFnEn? 
Die Beispiele der Kontakt- und Anlauf-
stellen von St. Gallen und der gemein­
samen Gr undhaltung in Bezug auf den 
öffentlichen Raum zeigen weit verbreitete 
Ansätze in der Zusammenarbeitsgestal­
tung zwischen Suchthilfe und Polizei. 

Einen anderen, für Schweizer und un­
serer Kenntnis nach für mitteleuropäische 
Verhältnisse generell einen neuen Weg, 
geht aktuell der Stadtkanton Genf. Be­
reits 2012 plädierten die Suchtfachleute in 
der Westschweiz für eine Umkehr in der 
Schweizerischen Drogenpolitik, da sich 
der allgemeine Konsens betreffend das 
Gleichgewicht z wischen Schadensmin­
derung und Repression nicht mehr halten 
könne (vgl. Savary 2012). Etwa zu der Zeit 
setzte sich in Genf eine überparteiliche Ar­
beitsgruppe zusammen, die sich der Frage 
der Sicherheit im öffentlichen Raum an­
nahm, einer Thematik, die einem diffusen 
Unsicherheitsgefühl der Stadtbevölkerung 
entsprach und die wesentlich von der Fra­
ge des Straßendeals geprägt war, der sich 
in Wohnquartiere ausgebreitet hatte und 
öffentliche Plätze zu Unorten machte. Die 
überparteiliche Arbeitsgruppe stellte die 
drogenpolitische Frage, wie von den Fach­
leuten erwartet, neu, jedoch nicht verbun­
den mit dem Ruf nach mehr Polizei und 
der rigorosen Verfolgung von Dealern und 
Konsumierenden. Dem Straßendeal und 
mit ihm all den unerwünschten Neben­
effekten sei nur über einen Sinnes- und 
Praxiswandel in Bezug auf den aktuellen 
Umgang mit illegalen Substan zen bei­
zukom men. Sicherheitspolitische Ü ber­
legungen führten die Arbeitsgruppe zur 
Forderung, auf die Strafverfolgung des 
Can nabis-Konsu ms z u verzichten, und 
Produktion sowie Inverkehrbringen un­
ter strengen Auf lagen zu ermöglichen. 
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Konkret müsse, so die Akteure, die Dro­
genfrage umgekehrt und von der Sicher­
heitspolitik her angegangen werden. Die 
Erfahr ungen lehrten, dass ein rigoroses 
Durchsetzen der mit illegalen Substanzen 
verbundenen Verbote weder Sicherheit im 
öffentlichen Raum noch eine verbesserte 
öffentliche Gesundheit zur Folge hätten, 
weshalb der Sprung in neue Regulierungs­
welten gewagt werden müsste (Francey 
2013). Geteilt wird die Position der Genfer 
A rbeitsg r uppe von verschiedenen A k-
teuren aus Suchthilfe und Polizei, sowohl 
auf Ebene der strategisch wie der opera­
tiv Verantwor tlichen (vgl. exemplarisch 
Guéniat/Savary 2013). 

Fü r d ie Zu s a m men a r b eit z w ische n 
Suchthilfe und Polizei ist das Genfer Bei­
spiel von größtem Interesse, weil seitens 
der Sicherheitsbehörden die Frage nach 
ihrer eigenen Rolle aufgeworfen wird. 
Und die Frage, wie die Gesellschaft mit 
so genannten Drogen umgehe, stellt sich 
nicht mehr aus Sicht der öffentlichen Ge­
sundheit, welche es in der Schweiz um 
2000 nicht vermocht hatte, die Frage der 
Regulier ung zu stellen. Während eine 
Wahl jene ist, Konsumierende und Dealer 
zu vertreiben und konsequent ins Gefäng­
nis zu bringen, wählt die Arbeitsgruppe 
in Genf den Weg, am Schwarzmarkt an­
zusetzen und damit die Frage nach den 
Rollen von Suchthilfe und Polizei neu zu 
stellen. Hier werden Antwor ten auf die 
Gef ährdung im öffentlichen Raum, also 
genuin ord nu ngs- und sicherheitspoli­
tische Fragen debattiert, die gleichzeitig 
zentrale Forderungen der Schadensmin-
der ung aufneh men, nämlich die Frage 
der Straflosigkeit des Konsums und die 
Erhältlichkeit qualitativ hochstehenden 
Stoffes. Dass dies Änderungen im Rol­
lenverständnis mit sich bringen wird, und 
dass sich hier ein neues Verständnis der 
Vier-Säulen-Politik zeigt, versteht sich 
von selbst. 

diE stEuERung dEs unstEu-
ERbaREn? diE stRatEgiE dER 
ViER-säulEn-politik 
Die drei Beispiele, wie Koordinations-, 
Kooperations- und Weiterentwicklungs­
probleme durch Zusammenarbeit ange­
gangen werden können, weisen deutliche 
Parallelen auf. In allen drei Fällen stand 
eine von lokalen Akteuren geprägte Pro­
blemanalyse. Um diese Probleme anzuge­
hen, mussten in allen Fällen beide Seiten 
ihre grundlegenden Prinzipien, Aufträge 
und Selbstverständnisse der beiden Be­
rufsgruppen Suchthilfe und Polizei13 hin­
terfragen und anpassen. Und in allen drei 
Fällen funktioniert dies nur, wenn prag­
matische Lösungsansätze gefunden wer­
den, die es ermöglichen, unterschiedliche 
Ziele gleichzeitig zu erreichen. Gerade das 
letzte Beispiel zeigt, dass dabei der Prozess 
ergebnisoffen ist und Lösungsansätze ent­
stehen, die das unter den gegebenen Regu­
lierungsarrangements Mögliche transzen­
dieren oder zumindest in Frage stellen. 

Ein wichtiges Moment für die Umset­
zung schadensminder nder Maßnahmen 
scheint entsprechend im Gewähren von 
Handlungsspielräumen auf lokaler Ebene 
zu liegen. Dies wirft für die Bundesbe­
hörden – die einen politischen Auftrag 
zur Steuer ung dieses Prozesses haben – 
die Frage auf, ob eine Steuer ung dieses 
Prozesses überhaupt möglich ist, und mit 
welchen Inst r umenten diese Steuer ung 
vorgenom men werden soll. Ver t rauten 
die Bundesbehörden ausschließlich auf 
das Innovationspotential lokaler Akteure, 
kämen sie ihrem Auftrag nicht nach und 
würden das Risiko in Kauf nehmen, dass 
je nach lokaler politischer Konstellation 
der Grad der Umsetzung von Schadens­
minderungsmaßnahmen unterschiedlich 
wäre. Dies könnte die Umsetzung der er­
klärten Ziele der Schweizer Drogenpolitik 
in Frage stellen. Gleichzeitig zeigt sich 
aber, dass Lösungen nicht einfach durch 
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Bundesbehörden (oder andere, national 
tätige Akteure) verordnet werden können, 
sondern dass die Lösungsentwicklung – 
d.h. im Fall der Drogenpolitik die Zusam­
menarbeit von Suchthilfe und Polizei – 
weitgehend lokal organisiert sein muss. 

In vielen Städten der Schweiz wurden 
bereits früh Arbeitsgruppen und Zusam­
menarbeits-Plattfor men geschaffen, die 
mit der Umsetzung der drogenpolitischen 
Maßnahmen betraut waren. Diese bildeten 
sich nicht nur spontan aus einem Bedürf­
nis von Polizei und Suchthilfe, sonder n 
waren politisch verordnet. Die Besonder­
heit dieser Plattformen war jedoch, dass 
den Fachleuten der involvierten Akteure 
sowohl die Problemlösungskompetenz 
als auch die notwendige Entscheidungs­
kompetenz überlassen wurden (vgl. dazu 
Wälti et al. 2004; Kübler 2000). Fast alle 
diese Gremien hatten als ein zentrales The­
ma das Verhältnis und das Zusammengehen 
von Suchthilfe und Polizei zu klären und 
die Rahmenbedingungen für eine gemein­
same Umsetzung zu schaffen. Die Bundes­
behörden imitierten diese Strategie, indem 
sie eine eigene Plattform bildeten: die Ko­
ordinations- und Dienstleistungsplattform 
Sucht (KDS). Die Aufgabe der KDS ist 
es, den Wissenstransfer zwischen den ver­
schiedenen Gremien, Organisationen und 
Akteuren sicherzustellen, Schnittstellen 
über lokale Begebenheiten hinaus zu iden­
tifizieren, den Dialog über die Umsetzung 
geltender gesetzlicher Bestimmungen zu 
fördern und die Brücke zwischen der Bun­
despolitik und den lokalen Kontexten zu 
schlagen. In diesem Sinne verordnet die 
Bundesregierung den politischen Dialog 
über die Umsetzung ihrer im BetmG festge­
legten drogenpolitischen Richtlinien nicht. 
Sie schafft vielmehr die Voraussetzungen, 
damit ein solcher Dialog entstehen kann. 

Die Antwort auf die Frage, ob ein solches 
Arrangement als Regieren oder Steuerung 
im eigentlichen Sinne gelten kann, hängt 

zum Teil vom Staatsverständnis des Ein­
zelnen ab. Die politikwissenschaftliche 
Forschung zum Thema deutet aber darauf 
hin, dass nur bedingt Alternativen zu sol­
chen Arrangements zur Verfügung stehen. 
Diese zeigt, dass Zusammenarbeit kaum 
politisch verordnet werden kann, indem 
die relevanten A k teu re du rch Gesetze 
oder Erlässe an einen Tisch gezwungen 
werden. In der Regel entstehen so weder 
ein gemeinsames Verständnis für die Pro­
blemsituation noch eine gemeinsame Ar­
beitsweise (Börzel 1998). Der kooperative 
Staat (vgl. dazu Braun/Giraud 2009) hin­
gegen setzt gezielt auf hybridere Formen 
der Zusammenarbeit als auf von oben ver­
ordnete, dessen Alternative der Rückzug 
aus dem Politikvollzug wäre. 

Diese hybriden Formen des Regierens 
funktionieren aber nicht automatisch. Die 
Forschung zur guten Regierungsführung 
hat eine Reihe von Erfolgsfaktoren identi­
fiziert, die kooperatives Regieren nicht nur 
erleichtern, sondern auch effektiv machen. 
Hughes u.a. (Hughes et al. 2013) fassen 
diese Erfolgsfaktoren in acht Kriterien zu­
sammen: Gestaltung der Zugänglichkeit 
zu Prozessen der Lösungsfindung, Kon­
sensorientierung, die Definition und An­
erkennung klarer Verantwor tlichkeiten, 
transparente Prozesse, Responsivität (die 
Fähigkeit, auf sich anbahnende Probleme 
zeitgerecht zu reagieren), Effektivität und 
Effizienz in der Ressourcennutzung, glei­
che Beteiligungschancen für alle invol­
vierten Akteure und die Existenz einer 
gesetzlichen Grundlage für den Prozess. 
Da kaum ein Prozess diese Anforder un-
gen durchgehend erfüllen kann, können 
die acht Kriterien vielmehr als Prinzipien 
der guten Regierungsführung gelten, und 
deren Wert liegt in erster Linie darin, we­
nig ausgebildete oder gänzlich fehlende 
Aspekte der Koordination zu analysieren. 

Eine detaillierte Analyse, inwiefern die 
Vier-Säulen-Politik der Schweiz diese Kri­
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terien erfüllt und ob sie die Bundesregie­
rung dazu befähigt ihren Steuerungsauf­
trag wahrzunehmen, würde den Rahmen 
dieses A r tikels sprengen. Unabhängig 
davon deutet aber der Fakt, dass gut ein 
Jahrzehnt nachdem die meisten Städte der 
Schweiz einen Umgang mit ihren öffent­
lich sichtbaren Drogenproblemen gefun­
den haben, lokale wie auch schweizweite 
Kooperationsplattformen weiterbestehen, 
darauf hin, dass der von der Bundesregie­
rung gewählte Zugang zur Steuerung der 
Umsetzung drogenpolitischer Maßnahmen 
eine Nachfrage in den Kantonen und Städ­
ten gefunden hat. Gleichzeitig scheinen die 
Instrumente der Steuerung genügend fle­
xibel zu sein, um auf Probleme angewandt 
zu werden, die in ihrer heutigen Form vor 
zehn Jahren nicht existierten oder als sol­
che noch nicht erkannt wurden. Während 
dies noch nicht bedeutet, dass es sich bei 
der Schweizer Drogenpolitik um gute Re­
gierungsführung im Sinne der obigen De­
finition handelt, zeigt es zumindest, dass 
das heute bestehende Arrangement von je­
nen Akteuren, die mit der Problemlösung 
betraut sind, nicht ignoriert wird. 

Fazit 
Die Geschichte der Schweizer Drogenpo­
litik ist die Geschichte eines gr u ndle­
genden Wandels von Problemlösungs­
strategien in einem Politikbereich. Das 
Scheiter n einer präsk riptiven Strategie, 
die auf einer Illusion basierte, schuf Platz 
für die Entwicklung von integrativeren 
A nsätzen.14 Diese lassen deutlich mehr 
Handlungsspielräume zu, müssen dafür 
mit Inkohärenzen, Ungleichzeitigkeit von 
Entwicklungen und Koexistenz verschie­
dener Modelle auskommen können. 

In einem solchen Kontext spielen über­
geordnete Behörden – in diesem Fall die 
Schweizer Regier ung und ih re Behör­
den – eine wichtige Rolle, indem sie die 
Voraussetzungen schaffen können, unter 

denen solche lokalen Lösungen möglich 
sind, dass Schnittstellen identifiziert wer­
den und dass die Diversität gewährleistet 
bleibt. Die eigentliche Problemlösungs­
kompetenz, und damit auch die Innova­
tionskraft eines integrativen Ansatzes, ist 
jedoch bei jenen angelegt, die Probleme 
lösen müssen. Im Fall der Schweizer Dro­
genpolitik lag ein wichtiger Teil dieser 
Innovationskraft in der Zusammenarbeit 
von Suchthilfe und Polizei. Der Weg von 
der anf änglichen Konfrontation – die in 
erster Linie von unterschiedlichen Per­
spektiven, unterschiedlichen Aufträgen 
und unterschiedlichen Prioritäten der bei­
den Berufsgruppen ausging – zur Schaf­
fung von Arrangements, die lokale Pro­
blemlösungen ermöglichten, war weder 
geradlinig, noch war abzusehen, dass sich 
daraus ein neuer politischer Zugang zu 
Drogenfragen entwickeln würde. 

Um die zentrale Frage nach den unter­
schiedlichen Rollen und deren Interpre­
tation von Suchthilfe und Polizei gemein­
sam angehen zu können, müssen sich die 
Akteure beider Seiten über ihre jeweiligen 
Aufträge, die Konsequenzen ihres Tuns 
und insbesondere über übergeordnete, ge­
sellschaftliche Ziele im Klaren sein. Das 
heißt für die Politik, dass ein Gleichge­
wicht zwischen den Anliegen der öffent­
lichen Gesundheit und der öffentlichen 
Sicherheit gefunden werden muss, welches 
nicht einzig darin besteht, das Konsum-
und Besitzverbot illegaler Substanzen zu 
jedem Preis durchzusetzen. Für die Pra­
xis ihrerseits besteht die Herausforderung 
darin, Rollen und Handlungsoptionen 
stetig zu hinterfragen und Zieldefinitionen 
zu finden, die Suchthilfe und Polizei ent­
sprechen. Da Suchthilfe und Polizei im­
mer gesellschaftlich, politisch, fachlich 
und regional getragen bzw. bestimmt sind, 
dürfte generell gelten, dass die Suche nach 
Zusammenarbeitsformen kaum je an ein 
Ende gelangen kann. 
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1 Eine unveränderte Prävalenz bedeutet 

nicht, dass sich Konsum und Handel von 

Drogen nicht entwickelt haben. Sowohl 

in Europa als auch global haben sich die 

Prävalenzen einzelner Substanzen in den 

vergangenen zwanzig Jahren deutlich 

verändert. Die Anzahl von Personen, die 

Drogen konsumieren, dürfte jedoch in 

etwa gleich geblieben sein. 
2 Diese These wird vom United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC) ver­

treten und ist höchst umstritten. Eine dif­

ferenziertere Diskussion der intendierten 

Auswirkungen der internationalen Dro­

genpolitik findet sich bei Caulkins 2014. 
3 Für eine kritische Diskussion des Kon­

zepts nicht-intendierter Konsequenzen 

siehe Reuter 2009. 
4 Vgl. dazu die Drogenpolitik der 1970er 

und 1980er Jahre mit der Hexenjagd. 

Eine literarische Version dieser These 

hat Michael Herzig mit seinem Roman 

„Frauen hassen“ 2014 vorgelegt. 
5 Im so genannten Sorgenbarometer, einer 

Umfrage zur Problemwahrnehmung in 

der Schweiz, führten Anfang der 1990er 

Jahre Drogenfragen und Aids die Liste 

der Bedenken in der Schweizer Bevölke­

rung an. Die Einsicht, dass die Drogen-

frage gleichermaßen ein gesundheits-, ein 

sozial- und ein ordnungspolitisches Pro­

blem sei, setzte sich in den Städten mit 

Macht durch (vgl. exemplarisch Kübler 

2000; Grob 2009, 25–26). Die Räu­

mung des Platzspitzes durch die Stadt­

polizei Zürich im Februar 1992 war eine 

einseitige Entscheidung, die durch die 

Bezirksbehörden ohne Rücksprache mit 

der Stadtregierung zu einem Zeitpunkt 

gefällt wurde, als die Stadt eine geordnete 

Schließung der offenen Szene plante. Der 

Polizeivorsteher der Stadt Zürich sprach 

sich öffentlich gegen den Entscheid aus, 

musste ihn aber dennoch ausführen. 
6 Gemäß Angaben von Beteiligten sollen 

auf dem Platzspitz täglich bis zu 25 Re­

animationen an Personen mit Heroin­

überdosen vorgenommen worden sein 

(Seidenberg 2012). Ohne diese Nothilfe 

wäre die Zahl der Drogentoten, die im 

Jahr 1992 419 betrug und die relativ (ca. 

66 Tote pro Million Einwohner) höchste 

Europas war (Jojarth 2009), noch deut­

lich höher gewesen. 
7 Repression bezeichnet im drogenpoliti­

schen Jargon der Schweiz alle staatlichen 

Handlungen, die mit der strafrechtlichen 

Verfolgung von Drogenhandel und Dro­

genkonsum im Zusammenhang stehen. 
8 Die Zahl der intravenös Konsumieren­

den bei Nutzerinnen und Nutzern nieder­

schwelliger Kontakt- und Anlaufstellen 

ging insbesondere nach 2000 zurück. Vgl. 

Lociciro et al. 2013, 36–37. 
9 Die Verbesserung der Gesundheit der 

Konsumierenden ist nicht ausschließlich 

auf die Einführung schadensmindern­

der Maßnahmen zurückzuführen. Auch 

das Nachlassen des polizeilichen Drucks 

auf die Konsumierenden dürfte teilwei­

se eine Rolle gespielt haben. Nordt und 

Stohler (Nordt/Stohler 2010) konnten 

zeigen, dass ein positiver statistischer 

Zusammenhang zwischen der Anwendung 

gezielter repressiver Polizeitaktiken und 

der Mortalitätsrate von Heroinkonsumie­

renden in Zürich besteht. Ethnografische 

Forschungen in offenen Drogenszenen 

in Sydney und Vancouver verdeutlichen 

zudem, dass repressive Polizeitaktiken 

die Konsumierenden zu risikoreicherem 

Konsumverhalten zwingen und so die Ge­

fahr von Überdosen und Ansteckungen 

mit übertragbaren Krankheiten erhöhen. 

Zudem geht durch erhöhten polizeilichen 

Druck oft der Zugang zu niederschwelli­

gen Therapie- und Beratungsangeboten 

verloren. Siehe dazu Maher/Dixon 1999; 

Cooper et al. 2005; Wood et al. 2004. Die 

Erfahrungen mit der Entkriminalisierung 

des Drogenkonsums in Portugal deuten 

in eine ähnliche Richtung: Studien zei­

gen, dass sich der Gesundheitszustand 

der Konsumierenden nach der Entkri­

minalisierung des Konsums maßgeblich 

verbessert hat (siehe dazu Greenwald 

2009; Domoslawski 2011). 
10 Neben der Schadensminderung spiel­

ten in den vergangenen zwei Jahrzehn­

ten in der Schweiz Fragen bezüglich der 

Legalisierung oder Entkriminalisierung 

von Cannabis eine wichtige Rolle im po­

litischen Diskurs. Das Parlament konn­

te sich auf Grund dieser Fragen in den 

2000er Jahren wiederholt nicht auf eine 

Revision des BetmG einigen. 
11 Neben Fragen der Ressourcenalloka­

tion und gesetzlichen Grundlagen spielen 

auch Selbst- und Fremdwahrnehmung 

der beiden Berufsgruppen eine wichtige 

Rolle. Siehe dazu Hunter et al. 2005 und 

Ernst et al. (1999). 
12 Der Wortlaut des Dokuments kann unter 

folgendem Link eingesehen werden: http:// 

www.stadt.sg.ch/home/gesellschaft-sicher 

heit/sicherheit-polizei/praevention/oeffent 

licher-raum/_jcr_content/Par/download 

list/DownloadListPar/download.ocFile/ 

Grundhaltung%20zur%20Nutzung%20 

des%20%C3%B6ffentlichen%20Raums. 

pdf (eingesehen 28.07.2014). 
13 Aus polizeilicher Sicht sprechen Ernst 

u.a. (Ernst et al. 1999, 11) von einer „Ver­

unsicherung der Polizei in ihrer Rolle 

durch den gesellschaftlichen Wandel all­

gemein“, dennoch sehe sich die Polizei in 

erster Linie als Akteur „ordnungs- und si­

cherheitspolitischer Natur“. Gesundheits­

politische Überlegungen können zwar bei 

der Polizeiarbeit eine Rolle spielen. Aber 

es wäre ein überhöhter Anspruch an das 

Rollenverständnis der gesellschaftlichen 

Institution Polizei, dass sie den Schutz der 

Gesundheit von Drogenkonsumierenden 

als ihr wichtigstes handlungsleitendes 

Prinzip annehmen würde. 
14 Mintzberg u.a. (Mintzberg et al. 2002) 

haben in einer extensiven Studie zur Stra­
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tegieentwicklung drei Philosophien des 

strategischen Managements identifiziert: 

die präskriptive, die deskriptive und die 

integrative. Der präskriptive Zugang geht 

davon aus, dass Strategien von wenigen 

Entscheidungsträgern bestimmt und ihre 

Umsetzung top-down organisiert wer­

den muss, um erfolgreich zu sein. Der 

deskriptive Zugang geht davon aus, dass 

Strategien im eigentlichen Sinne nicht 

existieren, sondern dass das, was ex post 

als Strategie wahrgenommen wird, ein 

Konglomerat von Handlungen ist, die oh­

ne eigentliche Planung entstanden sind. 

Der integrative Zugang geht davon aus, 

dass Strategien durch eine Mischung von 

präskriptiven Ambitionen und nicht ge­

planten oder vorgesehenen Handlungen 

entsteht. Die Strategieentwicklung erfolgt 

adaptiv durch die Festlegung von grob 

ausformulierten Zielen und die Identifizie­

rung und Förderung von Handlungswei­

sen, die den gewünschten Erfolg bringen. 
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